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Stellungnahme der Landeshauptstadt Stuttgart zum Entwurf des Regionalverkehrs-
plans 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kiwitt, 
 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des RVP und das Entgegenkommen 
bei der dazu gesetzten Frist danke ich Ihnen. Die folgende Stellungnahme der Landes-
hauptstadt Stuttgart hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am 27.06.2017 beschlos-
sen: 
 
Für den ÖPNV schließt sich die Landeshauptstadt Stuttgart der Stellungnahme der SSB 
an. Die Landeshauptstadt Stuttgart schließt sich ebenso der Stellungnahme des Beauf-
tragten für die Belange von Menschen mit Behinderung zur Barrierefreiheit an.  
 
Im Entwurf des RVP hat die Initiative des Landes zur Planung von Radschnellwegen noch 
keinen Niederschlag gefunden. Die Landeshauptstadt Stuttgart fordert deshalb ein abge-
stimmtes Konzept zu regionalen Radschnellwegen. 
 

Zu den im RVP-Entwurf enthaltenen Maßnahmen zum Ausbau des Straßennetzes auf 
Stuttgarter Gemarkung wird wie folgt Stellung bezogen:  

Maßn.-Nr. Maßnahme Stellungnahme 

249 Südumgehung 
Plieningen 

Zustimmung zur Einstufung in die höchste Dringlich-
keit. Die Maßnahme ist Bestandteil des S21-Planfest-
stellungsabschnitts 1.3 und wird von der Landeshaupt-
stadt Stuttgart seit Jahren nachdrücklich gefordert. 
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271 B10 Anschluss 
Neuwirtshaus 

Der Anschluss Neuwirtshaus dient der Entlastung der 
Hauptstraßennetze von Stammheim und Zuffenhausen 
und sollte in die höchste Dringlichkeit (nicht nur 
Trassenfreihaltung) eingestuft werden. 

284, 285 
und 331 

Ausbau der Auto-
bahn A8 

Zustimmung zur Einstufung in die höchste Dringlich-
keit. Der Ausbau der Autobahnen entsprechend dem 
BVWP wird befürwortet, da damit Ausweichverkehre 
im städtischen Straßennetz vermindert werden. 

289, und 
270 

B10-Ausbau Eine weitere Zunahme des Durchfahrverkehrs im Zuge 
der B10 durch Stuttgart muss vermieden werden. Eine 
Kapazitätserhöhung für die Einfahrt nach Stuttgart aus 
Richtung ES (Nr. 270) wird deshalb abgelehnt.  

290 MEA-Brücke Die Maßnahme wird befürwortet. Sie dient zur besse-
ren Erreichbarkeit eines regional bedeutenden Gewer-
bestandorts, entlastet die Schwieberdinger Straße in 
Zuffenhausen und ist deshalb in die Kategorie „höchs-
te Dringlichkeit“ einzustufen. 

293 B 14-Anschluss 
Büsnauer Straße 

Die Maßnahme wird im Grundsatz befürwortet, ist je-
doch ggf. in Folge des Mobilitätskonzepts Uni-Campus 
Vaihingen zu modifizieren. 

319 oder 
345 

Filderauffahrt Von den alternativ dargestellten Varianten wäre dieje-
nige mit langem Tunnel (Nr. 345) zu bevorzugen. Die 
Entlastungswirkung in der Innenstadt wird positiv be-
wertet, es entstehen auch bessere Optionen für das 
Verkehrsmanagement. 
Es ergeben sich dann aber auch Notwendigkeiten des 
Ausbaus der weiterführenden Strecken nach Süden (B 
27, Körschtalbrücke) und nach Norden (B14, Kappel-
bergtunnel). 
Der Ausbau des Dreiecks B10/B14 zu einem Vollan-
schluss bedeutet einen massiven Eingriff in das Ne-
ckartal. Es muss aufgezeigt werden, mit welchen Mög-
lichkeiten die erforderlichen Bauwerke in die Umge-
bung eingepasst werden können. Diese Filderauffahrt 
kann ohne eine zufriedenstellende Lösung des An-
schlusses im Neckartal nicht befürwortet werden. 

338 bzw. 
338a 

Nord-Ost-Ring Der Bau des Nord-Ost-Rings wird abgelehnt. Die aktu-
elle Beschlusslage der Landeshauptstadt Stuttgart ist 
die Ablehnung der Neckarbrücke als Einstieg in die 
Planung des N-O-Ring (23.10.2009). Auch im VEK 
2030 wird auf die ökologischen Nachteile dieser Pla-
nung hingewiesen. 

390 Nord-Süd-Straße Die Nord-Süd-Straße ist vorbehaltlich weiterer Prüfung 
im RVP in die Kategorie „hohe Dringlichkeit“ einge-
stuft. Im Hinblick auf die bestehende Verkehrssituation 
und auf die absehbare Entwicklung im Synergiepark 
erscheint aber die Einstufung in die Kategorie „höchste 
Dringlichkeit“ gerechtfertigt. 
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Das mit Einrichtung einer regionalen Mobilitätsagentur beabsichtigte regionale Verkehrs-
management, die Förderung der Elektromobilität durch einen Masterplan für Schnellade-
infrastruktur oder von Mobilitätspunkten und Pedelec-Stationen wird begrüßt. Die Landes-
hauptstadt Stuttgart weist jedoch darauf hin, dass die Aufgabenfelder und Zuständigkeiten 
der Mobilitätsagentur in der Beziehung/Abgrenzung zur städtischen IVLZ noch im Einzel-
nen zu diskutieren sind. 
 
Zusammenfassend wird betont, dass es dringend geboten ist, insbesondere den ÖPNV 
weiter zu stärken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Peter Pätzold 
Bürgermeister 


